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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (299 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Französischen Republik 
über die Anerkennung und die Vollstreckung 
von gerichtlichen Entscheidungen und öffent
lichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil-

und Handelsrechtes 

senen gerichclichen Vergleichen, im anderen 
Staat vorg,esehen werden. 
D~s vorliegende Abkommen ist in einigen 

Bestlmmungen gesetz ändernd und darf daher nur 
mit Genehmigung des N ationalra~es gemäß 
Art. 50 B.-VG. in der gdtenden Faswng abge
schlossen werden. 

Der JustÜzausschuß hat clie gegenständliche 
Das vodieg,ende Abkommen ist am 15. Juli Regierung'svorlage in seiner Sitzung am 6. Feber 

1?66 in Wien unterzeichnet worden. Es regdt 1967 in Verhandlung gezogen und einstimmig 
die. Vor:aussetzung!!n für die Anerkennung von beschlossen, dem Ho.hen Hause die Genehmi
gerIchtlichen Entscheidungen, insbesondere hin- gung des Abkommens zu empfehlen. 
sichtl!ich der Erfo,rdernisse für die Zuständigkeit Der Juscizausschuß i.st der Meinung, daß in 
~es Tiuelogerichtes, und enthält diesbezüglich die diesem Falle die Erlassung eines Bunde&gesertzes 
In solchen Ver.trägen üb1~ch,en Versagungsg,ründe. - im Sinne des AI"t. 500 Abs. 2 B.-VG. in der 
Was die Anerkennung von Entscheidungen über geltenden Fassung - zur Oberführung 'dieses 
den Personenstand oder die Handlungsfähigkeit V'ertrag&inha1tes in di,e innerstaatliche ~echtsord
von Personen anlangt, besch:ränh es s~ch auf die nung nicht notwendig ist.· 
Ents1cheidungen, die ausschließlich den Personen- Der Justizausschuß stellt somit den An t rag,. 
stand oder die Handlungsfähigkeit ös~erreichli- der Nacion~lrat wolle .dem Abkommen zwis,chen 
scher Staatsbürger und französischer Staatsange- der Re?u~~'lk ös?er,re~ch und der Fr,anzösischen 
hörig,er betreffen. Obwohl nach französ~em i RepublIk ruber dle Anerkennung I und di.e Voll- -
Recht ~erichtLiche Vergleiche grundsätzlich keine ! ~.t:recku.ng von gerichtlichen Entscheidungen un4 
ExekutionSititel darstellen, konnte im Abkom- i off,enthmen Urkunden auf dem Gebiet des ZiviI
men doch die Vollstreckbarkeit von Vergle~chen, ! rund Han~el~rech1:Jes (29? der Bei!agen) d~ ver
die !n .ihrem Ursprungss:aat vollsu:eckbar sl,'nd, I fas'sungsmaßIge Genehmigung erteilen. 
somit msbesondere von In ÖstJerrelm geschlos- Wien, am 6. Feber 1967 

Dr. Kranzlmayr 
Berich tersta tter 

Dr. Kleiner 
Obmannstellvertr!!ter 
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